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Die erste Aussaat von Winterraps steht an und mit ihr die Fragen: Ist der Einsatz von gly-

phosathaltigen Herbiziden in diesem Jahr möglich? Was ist dabei zu beachten?  

 
Gemäß der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung ist der Einsatz von glyphosathal-

tigen Herbiziden zur Vorsaatbehandlung im Direkt- oder Mulchsaatverfahren (ganzflächig) mög-

lich. Zur Stoppelbehandlung ist der Einsatz nur auf Teilflächen eingeschränkt zulässig, wenn mit 

dieser Maßnahme perennierende Problemunkräuter (Quecke, Windhalm, Ampfer…) bekämpft 

werden sollen. Der Einsatz ist in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten sowie in 

Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten weiterhin verboten. 

 
Seit Januar 2024 muss bei der Ausbringung bestimmter glyphosathaltiger Pflanzenschutzmittel 

die Anwendungsbestimmung (AWB) NT307-90 berücksichtigt werden. Diese soll dem Schutz 

der nicht zu bekämpfenden Arten der Ackerbegleitflora als Lebensraum und Nahrungsgrundla-

ge für Arthropoden und Wirbeltiere dienen.  

Das heißt konkret:  

 Die Anwendung darf nur auf höchstens 9/10 des für die Anwendung vorgesehenen 

Schlages erfolgen.  

 Die Anwendung muss in einer Breite von mindestens 20 m zur angrenzenden unbehan-

delten Teilfläche mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 

"Verlustmindernde Geräte" gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 

(BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdrift-

minderungsklasse 90 % eingetragen ist.  

 Die unbehandelte Teilfläche ist vorzugsweise als Randstreifen mit Mindestbreiten von 

5 m vorzusehen.  

 

Nach Interpretation des Pflanzenschutzdienstes M-V kann z.B. ein am Gewässer angeleg-

ter 5 m Randstreifen als unbehandelte Teilfläche angerechnet werden.  

 
 
Mit der NT307-90 sind die nachfolgenden 11 Präparate versehen (Stand 31.07.2024): 

Zulassungs-

Nr. 
Mittelbezeichnung 

Zulassungs-

Nr. 
Mittelbezeichnung 

027385-00 Alekto Plus TF 072389-84 Landmaster TF 

008270-00 ALEKTO TF 027535-00 MON 79991 

072389-00 Durano 072389-82 Profi 360 

072389-83 Durano TF 072389-60 Rosate 360 TF 

072389-75 Glyphogan 044142-00 Roundup Ultra 

027385-60 Helosate 450 TF 

  
 

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsauflagen sind einzuhalten! 


